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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

Backofen - und Grillreiniger-Gel 
1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 
 Backofen- und Grillreiniger GEL 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
RP Hygiene-Online UG Firmenname: 
Zahsower Straße 14 Straße: 
D-03046 Cottbus Ort: 

Telefon: +49 (0)355-54788330-0 Telefax:+49 (0)355-54788330-9 
E-Mail: info@proficleanshop.de 

Plaschna Ansprechpartner: 
www.proficleanshop.de Internet: 
Verkauf Auskunftgebender Bereich: 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenkategorien: 
Akute Toxizität: Akut Tox. 4 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautätz. 1A 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenschäd. 1 
Gefahrenhinweise: 
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

2.2. Kennzeichnungselemente 
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung 

Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali) 
Signalwort: Gefahr 
Piktogramme: GHS05-GHS07 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

Gefahrenhinweise 

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten  

Sicherheitshinweise 
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Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
P330 Mund ausspülen. 
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. 
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

Keine Daten verfügbar 
2.3. Sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
EG-Nr. AnteilBezeichnung 
CAS-Nr. Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG 
Index-Nr. Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
REACH-Nr. 

215-181-3 15 - < 20 %Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali) 
C - Ätzend, Xn - Gesundheitsschädlich  R22-35 1310-58-3 
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H302 H314 019-002-00-8 

500-234-8 1 - < 5 %Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze 
Xi - Reizend  R38-41 68891-38-3 
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319 

01-2119488639-16 

500-220-1 1 - < 5 %C8-10 Polyglucosid 
Xi - Reizend  R41 68515-73-1 
Eye Dam. 1; H318 

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Personen in Sicherheit bringen. 
Allgemeine Hinweise 

BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die 
das Atmen erleichtert. 

Nach Einatmen 

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Verursacht Verätzungen. Bei 
Hautreaktionen Arzt aufsuchen. 

Nach Hautkontakt 

Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort 
Augenarzt konsultieren. 

Nach Augenkontakt 

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen 
herbeiführen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ anrufen. 

Nach Verschlucken 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptomatische Behandlung. Symptome können auch erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb 
ärztliche Überwachung mindestens bis 48 Stunden nach dem Unfall. 
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4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Geeignete Löschmittel: 
Schaum Löschpulver Sprühwasser 

Geeignete Löschmittel 

Wasservollstrahl 
Ungeeignete Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Gefährliche Verbrennungsprodukte:Kohlenmonoxid. 

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl 
einsetzen. Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser 
getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

Zusätzliche Hinweise 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Verschmutzte Kleidungsstücke sind sofort zu waschen. 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung 
zuführen. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7  
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8  
Entsorgung: siehe Abschnitt 13 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Verschmutzte Kleidungsstücke sind sofort zu waschen. 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Behälter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur 
berechtigten Personen zugänglich ist. 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. 
Zusammenlagerungshinweise 

8 B Lagerklasse nach TRGS 510: 

Revisions-Nr.: 1,01 Überarbeitet am: 21.12.2021 D - DE 



Backofen - und Grillreiniger-Gel 

EG-Sicherheitsdatenblatt 

Materialnummer: 486-487-44 Druckdatum: 21.12.2021 Seite 4 von 8

RP Hygiene-Online UG

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Backofen- und Grillreiniger 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den 
Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht 
essen und trinken. 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Geeigneter Augenschutz: Korbbrille. 
Augen-/Gesichtsschutz 

Handschutz: 
Schutzhandschuhe 
Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu prüfen. 
- 
Handschuhmaterial 
Butylkautschuk 
Nitrilkautschuk 
Fluorkautschuk (Viton) 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren 
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. 
- 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 
Bei ersten Zeichen von Abnutzungserscheinungen sollten die Schutzhandschuhe ersetzt werden. 

Handschutz 

Geeigneter Körperschutz: Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen. 
Körperschutz 

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. 
Atemschutz 

weißlich 
viskos Aggregatzustand: 

Farbe: 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

geruchlos Geruch: 

Prüfnorm 
pH-Wert (bei 20 °C): 14 DIN 19261 

Zustandsänderungen 
Dichte (bei 20 °C): 1,20 g/cm³ DIN 12790 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Starke Entwicklung von Wasserstoff bei Kontakt mit amphoteren Metallen (z.B. Aluminium, Blei, Zink) 
möglich - Explosionsgefahr! 
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10.2. Chemische Stabilität 
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Exotherme Reaktion mit: Säure, Peroxide, Oxidationsmittel. 

Frost 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Aluminium 
10.5. Unverträgliche Materialien 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
ATEmix berechnet 

ATE (oral) 1365,0 mg/kg 

Akute Toxizität 

Bezeichnung CAS-Nr. 
Spezies Dosis Methode Expositionswege Quelle 

1310-58-3 Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali) 
Ratte LD50 273 mg/kg RTECS oral 

68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze 
Ratte LD50 > 225 mg/kg oral 

68515-73-1 C8-10 Polyglucosid 
Ratte LD50 > 5000 mg/kg oral 
Ratte LD50 > 2000 mg/kg dermal 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
CAS-Nr. Bezeichnung 

[h] | [d] Aquatische Toxizität Methode Dosis Quelle Spezies 
Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali) 1310-58-3 
Akute Fischtoxizität 96 h IUCLID LC50 80 mg/l Gambusia affinis 
Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze 68891-38-3 
Akute Fischtoxizität 96 hLC50 > 1 - 10 mg/l Brachydanio rerio: 
Akute Algentoxizität 72 hErC50 > 10 - 100 

mg/l 
Desmodesmus subspicatus 

Akute Crustaceatoxizität 48 hEC50 > 1 - 10 mg/l Daphnia magna 
C8-10 Polyglucosid 68515-73-1 
Akute Fischtoxizität 96 hLC50 > 100 mg/l 
Akute Crustaceatoxizität 48 hEC50 > 100 mg/l 
Akute Bakterientoxizität   (> 10 - 100 mg/l) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie 
sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.Unterlagen, die dies  
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bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen 
entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. 

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. 
12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Dieser Stoff erfüllt die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. Dieser Stoff erfüllt die 
PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Abfallschlüssel Produkt 
200129 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus 

Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen; Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 
15 01); Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 
Als gefährlicher Abfall eingestuft. 

Abfallschlüssel Produktreste 
Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus 
Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen; Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 
15 01); Kunststoffe 

200139 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 
14.1. UN-Nummer: UN 1814 

KALIUMHYDROXIDLÖSUNG 14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

8 14.3. Transportgefahrenklassen: 
III 14.4. Verpackungsgruppe: 
8 Gefahrzettel: 

Klassifizierungscode: C5 
Begrenzte Menge (LQ): 5 L 
Beförderungskategorie: 3 

80 Gefahrnummer: 
Tunnelbeschränkungscode: E 

Freigestellte Menge: E1 
Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport 

Binnenschiffstransport (ADN) 
14.1. UN-Nummer: UN 1814 

KALIUMHYDROXIDLÖSUNG 14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

8 14.3. Transportgefahrenklassen: 
14.4. Verpackungsgruppe: III 

Gefahrzettel: 8 
C5 Klassifizierungscode: 
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Begrenzte Menge (LQ): 5 L 

Freigestellte Menge: E1 
Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport 

Seeschiffstransport (IMDG) 

14.1. UN-Nummer: UN 1814 
POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung: 
8 14.3. Transportgefahrenklassen: 
III 14.4. Verpackungsgruppe: 
8 Gefahrzettel: 
223 Sondervorschriften: 

Begrenzte Menge (LQ): 5 L 
F-A, S-B EmS: 

Freigestellte Menge: E1 
Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport 

14.5. Umweltgefahren 

nein UMWELTGEFÄHRDEND:  
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. 
14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

Nationale Vorschriften 
1 - schwach wassergefährdend Wassergefährdungsklasse: 
WGK-Selbsteinstufung Status: 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für diesen Stoff ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Wortlaut der R-Sätze (Nummer und Volltext) 
22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 
35 Verursacht schwere Verätzungen. 
38 Reizt die Haut. 
41 Gefahr ernster Augenschäden. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung,  

Weitere Angaben 

Revisions-Nr.: 1,01 Überarbeitet am: 21.12.2021 D - DE 



 

Backofen - und Grillreiniger-Gel 

EG-Sicherheitsdatenblatt 

Materialnummer: 486-487-44 Druckdatum: 21.12.2021 Seite 8 von 8

RP Hygiene-Online UG

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das 
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung 
unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht 
ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 
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